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Aktuell wird diskutiert, ob es sich bei Dienstleis-
tungserbringern um Selbständige handelt oder 
nicht. Die geltenden Qualifikationskriterien des 
Arbeitsvertrags in unserer digitalisierten Arbeits-
welt gewährleisten kaum mehr eine taugliche 
Abgrenzung zwischen Arbeits- und sonstigen 
Dienstleistungsverträgen. Die Kriterien, welche 
die Gerichte bei der Urteilsfindung verwenden, 
werden den Herausforderungen der digitalisier-
ten Arbeitswelt nicht mehr gerecht.

Daher ist fraglich, inwiefern es sinnvoll ist, die 
Zweiteilung zwischen Arbeitsverträgen und 
anderen Dienstleistungsverträgen in den Fokus 
der Debatte zu stellen. Die Diskussion wird so 
lange an dieser Abgrenzung geführt werden, wie 
der Sozialschutz vor allem durch das klassische 
Arbeitsvertragsrecht erbracht wird. Die klassi-
schen Instrumente des Arbeitnehmerschutzes 
und der sozialen Sicherheit greifen bei Plattform-
arbeit nur teilweise. Es ist aber durchaus nicht 
zwingend, den aktuell grossen diesbezüglichen 
Unterschied zwischen Arbeitnehmern und ande-
ren Dienstleistungserbringern aufrechtzuerhal-
ten. Die zentrale Frage sollte deshalb nicht sein, 
ob Plattformen Arbeitgeberinnen sind oder nicht, 
sondern: Wie können wir sicherstellen, dass 
sämtliche Dienstleistungserbringer gegen soziale 
Risiken abgesichert sind, wie Unfall oder Alter? 
Es sind neue oder weiterentwickelte innovative 
Lösungsansätze erforderlich, die Flexibilität und 

soziale Absicherung verbinden. Diese Ansätze 
sollen das Entstehen innovativer Plattformen 
ermöglichen, gleichzeitig jedoch für faire Arbeits-
bedingungen sorgen sowie geltende Gesetze 
nicht unterlaufen. Zwei Lösungsansätze scheinen 
mir sinnvoll: der Rechtsschutz über die Sozial-
partnerschaft und die Übertragung des Tempo-
rärarbeit-Modells auf die Plattform-Ökonomie.

Rechtsschutz über die Sozialpartnerschaft
Die Sozialpartner sind aufgrund der Nähe zu den 
Unternehmen und den Arbeitnehmern prädes-
tiniert, die Herausforderungen der neuen Arbeits-
welt zu bewältigen. Hierfür ist wichtig, die Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberorganisationen zu 
stärken, auf Arbeitnehmerseite zu einer reprä-
sentativen Sozialpartnerschaft zurückzufinden 
und den GAV-Abdeckungsgrad zu steigern. Die 
Entstehung neuer Arbeits- und Erwerbsformen 
findet vielfach ausserhalb dieser Interessens-
gruppen statt. Die grösste Herausforderung für 
die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisatio-
nen wird sein, den Strukturwandel zu begleiten, 
den die Digitalisierung mit sich bringt, und dar-
auf zu achten, dass die Innovationskraft und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz vorangetrie-
ben werden, während die Arbeitnehmer 
geschützt, gefördert und nicht überfordert wer-
den. Dabei sollte sich die Sozialpartnerschaft bei 
einer Anpassung des institutionellen Rahmens 
an die neue Arbeitswelt sowohl an der Steigerung 

FLEXIBLE ARBEIT UND  
SOZIALE ABSICHERUNG

DER HAUPTGRUND, WESHALB JEMAND ÜBER EINE PLATTFORM ARBEITET, IST DIE FLEXIBILITÄT DIESER ARBEITSFORM. 
GEMÄSS EINER ERHEBUNG DES BUNDESAMTES FÜR STATISTIK SIND DIE DREI WICHTIGSTEN FAKTOREN,  

WESHALB JEMAND EINE PLATTFORM NUTZT, DIE ERWIRTSCHAFTUNG EINES ZUSÄTZLICHEN EINKOMMENS 
SOWIE DIE ZEITLICHE FLEXIBILITÄT UND DIE ÖRTLICHE FLEXIBILITÄT DER ARBEIT.

Text: Isabelle Wildhaber

Prof. Dr. Isabelle Wildhaber, LL.M.  
ist Ordinaria für Privat- und Wirtschaftsrecht unter 
besonderer Berücksichtigung des Arbeitsrechts an 
der Universität St. Gallen und geschäftsführende 
Direktorin des Forschungsinstituts für Arbeit und 
Arbeitswelten an der Universität St. Gallen (FAA-

HSG). Sie ist Delegierte des Rektors für Gleichstel-
lung, Diversität & Inklusion sowie Präsidentin der 

Gleichstellungskommission der Universität St. Gallen. 



swissstaffing

11&
12

 | 2
02

2

51

Zwischen Personaldienstleisterinnen und Arbeit-
nehmern besteht ein Arbeitsvertrag. Damit ist 
die Personaldienstleisterin gesetzliche Arbeit-
geberin des Arbeitnehmers. Sie übernimmt alle 
HR-Aufgaben rund um die Anstellung. Dazu 
zählt im Fall der Temporärarbeit die vollständige 
arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Absi-
cherung der Temporärarbeiter. Diese stellen ihre 
Arbeitskraft in den Dienst eines Einsatzbetriebs. 
Dessen Weisungskompetenz wird durch den Ver-
leihvertrag zwischen Personaldienstleisterinnen 
und Einsatzbetrieb geregelt. Dank der HR-Kom-
petenz der Personaldienstleisterinnen ist es 
möglich, kurzfristig, flexibel und ohne kompli-
zierten Aufwand Mitarbeiter einzustellen.

Dieses geltende Modell ist auf die Plattform-
Ökonomie übertragbar. Konkret schliesst eine 
Plattform mit den Crowdworkern einen Arbeits-
vertrag ab, der den sozialversicherungsrechtli-
chen Schutz gewährleistet und dem geltenden 
GAV-Personalverleih sowie dem Personalvermitt-
lungsgesetz unterstellt ist (beispielsweise ange-
wendet von den Plattformen Adia und Coople 
mit Verantwortung als Arbeitgeberin für die 
Crowdworker). Dieser Lösungsansatz besitzt 
Zukunftspotenzial und ist eine interessante 
Option für Plattformen, die sich in einem recht-
lich unklaren Bereich bewegen.

Eine punktuelle Modernisierung des Arbeitsver-
mittlungsgesetzes ist allerdings notwendig, um 
neue Arbeitsmodelle zu ermöglichen und diese 
Formen besser abzusichern. Das könnte durch 
die Aufhebung des starren Schriftformerforder-
nisses (Einführung einer digitalen Unterschrift) 
und durch eine flexiblere Ausgestaltung der 
Arbeitszeiten bewerkstelligt werden.

Das wäre der bessere Ansatz, als Plattform-
Geschäftsmodelle zu verunmöglichen und alle 
Betroffenen zurück in die Schwarzarbeit oder 
die Selbständigkeit ohne soziale Absicherung zu 
drängen. Flexibilität und soziale Absicherung 
dürfen sich nicht ausschliessen. a

der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen als 
auch an den unmittelbaren Bedürfnissen der 
Arbeitnehmer orientieren.

Das Verhandeln über die unklaren Aspekte der 
neuen Arbeitswelt ist arbeitsrechtlicher Natur. 
Die Unterlegenheit des Individuums wird durch 
das Kollektiv und das kollektive Auftreten aus-
geglichen. Das kollektive Verhandeln und der 
Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags erlauben 
eine niederschwellige, demokratisch legitimierte 
Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen.

Durch die Entstehung neuer Arbeits- und 
Erwerbsformen ist für die Sozialpartner teils 
unklar, ob eine selbständige Arbeit oder nicht 
vorliegt. Ob auch arbeitnehmerähnliche Perso-
nen unter den Schutz eines Gesamtarbeitsver-
trags gestellt werden können, ist umstritten. Für 
Selbständige sind in der Praxis, beispielsweise im 
ICT- und Logistiksektor, Ansätze mit besonderen 
Dienstleistungspaketen durch die Sozialpartner 
erkennbar. So hat zum Beispiel Deliveroo im Mai 
2022 in Grossbritannien eine historische Verein-
barung mit der Gewerkschaft GMB Union über 
die Anerkennung der Gewerkschaft für mehr als 
90 000 selbständige Fahrerinnen und Fahrer des 
Essens lieferdienstes unterzeichnet. Die freiwillige 
 Tarifvereinbarung sieht vor, dass GMB den Fah-
rerinnen und Fahrern das Recht auf Tarifverhand-
lungen über Löhne und Gehälter sowie auf Kon-
sultationen zu Sozialleistungen und anderen 
Themen einräumt, einschliesslich Gesundheit, 
Sicherheit und Wohlbefinden. GMB wird einzelne 
Fahrerinnen und Fahrer, die GMB-Mitglieder sind, 
bei Streitigkeiten vertreten, was ihnen eine stär-
kere Stimme verleiht. Die Vereinbarung erkennt 
Deliveroo-Fahrerinnen und -Fahrer als selbstän-
dig an, nachdem eine Reihe von britischen 
Gerichtsurteilen diesen Status bestätigt hat.

Solche Tarifvereinbarungen sind ein innovatives 
Konzept für Selbständige im Plattformsektor. 
Die Berufsorganisationen der selbständigen 
Erwerbstätigen (Ingenieure, Informatikerinnen 
etc.) könnten zu Sozialpartnern werden, die ihren 
Mitgliedern massgeschneiderte Dienstleistungen 
anbieten, die spezifischen Interessen dieser 
 Personen gegenüber den Auftraggeberinnen 
wahrnehmen und den sozialpartnerschaftlichen 
Dialog führen. Die Sozialpartnerschaft kann so 
Flexibilität und soziale Sicherheit für neue 
Arbeits- und Erwerbsformen gewährleisten.

Übertragung des Temporärarbeit-Modells 
auf die Plattform-Ökonomie
Das für die private Personalvermittlung relevante 
Arbeitsvermittlungsgesetz könnte in der Ent-
wicklung der Plattformarbeit eine Schlüsselfunk-
tion einnehmen, es regelt die Temporärarbeit. 
Temporärarbeit ist eine flexible Arbeitsform, der 
eine dreieckige Vertragsstruktur zugrunde liegt. 

Was zeichnet einen Top-Arbeitgeber aus? 
Ein guter Arbeitgeber versteht, dass seine 
Mitarbeitenden sein grösstes Kapital sind. 
Verständnis allein reicht aber nicht. Er ist des-
halb in der Lage, dieses Verständnis zu leben, 
seine Firmenkultur entsprechend zu gestal-
ten und somit ein Umfeld zu schaffen, das 
ihn zu einem attraktiven Arbeitgeber macht. 
In diesem Zusammenhang hängt viel mit 
dem «gefühlten Erlebnis» zusammen. Nur 
schöngefärbte Programme für Mitarbeitende 
reichen schon lange nicht mehr. 

Der Arbeitnehmermarkt ist hart 
um kämpft. Der Fachkräftemangel akzen-
tuiert sich – was müssen Firmen heute 
ihren Mitarbeitenden bieten, um als ideale 
Firma wahrgenommen zu werden und um 
ihre Hiring-Lücken zu schliessen? 
Hier schliesse ich an meine erste Antwort an 
und ergänze diese um das etwas in Mode 
gekommene Wort Nachhaltigkeit. Es ist aber 
tatsächlich nur eine nachhaltig positive 
Wahrnehmung von innen wie von aussen, 
die einen Arbeitgeber attraktiv werden lässt. 
Dies bedingt Kontinuität im «gefühlten 
Erlebnis» und verschafft über die Zeit ent-
sprechende Glaubwürdigkeit. 

Der Fachkräftemangel wird uns künftig 
vor neue Herausforderungen stellen. Wie 
kann man den Fachkräftemangel in der 
Schweiz begrenzen und wie können Per-
sonaldienstleistende die Wirtschaft 
dabei unterstützen?
Mitte der 30er-Jahre werden circa 30 Prozent 
der heute erwerbstätigen Bevölkerung in 
Pension gehen. Allein dieser Umstand zeigt, 
dass sich der Mangel an Fachkräften weiter 
akzentuieren wird. Die Jungen werden diese 
Lücke nicht schliessen können. 
Den ganzen Blogbeitrag lesen Sie auf 
blog.swissstaffing.ch

Andreas Eichenberger, Inhaber und 
Geschäftsführer, Induserv-Gruppe

Hier bloggt der Vorstand …
Utopien: Die ideale Firma, 
während sich das Problem 
des Fachkräftemangels 
verschärft 
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